
Anlage 1
Möglichkeiten einer Ermäßigung für die
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Dürkheimer Kindertagesstätten und Grundschulen

nach
1. Bildung und Teilhabe 

(BUT)

2. Sozialfonds Land 3. Sozialfonds Stadt               
(ehemals Härtefallfonds)

Wer Krippenkinder, Kita GZ-Kinder, Krippenkinder, Kita GZ-Kinder, Krippenkinder, Kita GZ-Kinder,

GTS-Schüler, BGS-Schüler GZ GTS-Schüler, BGS-Schüler GZ GTS-Schüler, BGS-Schüler GZ,

Hortkinder

Rechtsgrundlagen § 28 SGB II (Jobcenter) Rundschreiben des ehem. Ministeriums Beschluss des Stadtrates vom 

§ 34 SGB XII bzw. § 6 b BKGG (Kreis) Integration, Familie, Kinder, Jugend und 28.11.2011, TOP 7

§ 6 AsylbLG Frauen RLP

§ 44 LHO

Bewilligungsbehörde Jobcenter/Kreisverwaltung/Stadtverwaltung Stadtverwaltung Stadtverwaltung

Voraussetzungen Öffentliche Hilfen, wie z.B. kein BuT und Nettoeinkommen übersteigt die Summe

Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Harz IV) wirtschaftliche vergleichbare Notlage um nicht mehr als 25% aus

Hilfe zum Lebensunterhalt / Familieneinkommen darf Unterkunftskosten und Sozialhilfe-

Grundsicherung wegen Erwerbsminderung Einkommensgrenze der Lernmittelfreiheit sätzen (Orientierungswerte für 

Wohngeld nicht übersteigen Kosten d. Unterkunft, Heizungskosten,

Kinderzuschlag Einkommensgrenzen: Miethöchstbetrag von Wohngeld)

Leistungen AsylbewerberleistungsG

gesetzlich verbleibender 

Eigenanteil der Eltern

Übernahme der Kosten
komplett, durch das Jobcenter, die 

Kreisverwaltung, die Stadtverwaltung

Land gewährt einen 

jährlichenPauschalbetrag,  gemessen an der 

Anzahl der Kinder, die an der 

Mittagsverpflegung teilnehmen                 

(2017: 500 € Schule, 590 € Kitas)

durch die Stadtverwaltung

verbleibende Kosten bei der 

Stadt 2017/2018
-  €                                                                                                                       2.600,00 € 5.160,00 €                                                      

Kindertagesstätten 14 ≙ 3,2 % 3 ≙ 0,7 % 20 ≙ 4,6 %

Schulen 32 ≙ 16,7 % 7 ≙ 3,6 % 0 ≙ 0 %

Anzahl der Fälle / Prozentanteil der Essenskinder
(Stichtag 04/2018)

1 € pro Verpflegungstag und Mittagessen


